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 Veröffentlicht am 24.01.1994

Norm

MarkenschutzG 1970 §53 Abs1

StPO §390 Abs1

ZPO §41

Rechtssatz

Wer zunächst als Privatankläger (wegen Kennzeichenmißbrauches) seine Privatanklage, ehe es zur Verurteilung des

Beschuldigten gekommen ist, "aus prozeßökonomischen Gründen" zurückgezogen hat, kann nicht als Kläger im

darau?olgenden Wettbewerbsprozeß vom nunmehrigen Beklagten die im Strafverfahren aufgelaufenen Kosten als

vorprozessuale Kosten verlangen. Insoweit sind diese Kosten auch nicht als zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung iS des § 41 Abs 1 ZPO notwendig anzusehen.
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